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244 „DER FOURIER" November 194S

Treulich bleib so Euer Walten
immer bei mir festgehalten.
Nehmt mit den Wunsch: Z u Stadt und Land
blühe der Fourier verband.
Und schliesslich für die Weihestunde
danket mit beredtem Munde,
damit des Landes Ruhm und Ehre
der Schöpfer gnädig weiter mehre:
O mein Heimatland (Lied).

Im Wechsel der Jahrgänge
Durch Verfügung des Eidg. Militärdepartementes sind die Übertritte in eine

andere Heeresklasse sowie der Austritt aus der Wehrpflicht auf Ende dieses Jahres
wie folgt geregelt worden:

1. Übertritt zur Landwehr bei der Infanterie, unter Einteilung beim
Grenzschutz oder bei der Landwehr erstes Aufgebot: die 1907 geborenen Haupt-
leute; die 1913 geborenen Subalternoffiziere; die Unteroffiziere aller Grade, die
Gefreiten und Soldaten des Jahrganges 1913; ferner diejenigen Dragoner-Unter-
Offiziere, -Gefreiten und -Soldaten der Jahrgänge 1914—1916, welche ihre Re-
krutenschule vor dem 1. Januar 1937 beendigt haben.

Auf Jahresende treten bei der Infanterie und Kavallerie, mit Aus-
nähme der beim Grenzschutz eingeteilten Wehrmänner der Infanterie, die ihre Ein-
teilung behalten, in die Landwehr zweiten Aufgebots, bei der Infanterie unter
Einteilung bei der Territorial-Infanterie, die 1909 geborenen Subalternoffiziere;
die Unteroffiziere aller Grade, die Gefreiten und Soldaten des Jahrganges 1909.
Die Hauptleute der Landwehr werden nach Bedarf beim Grenzschutz oder bei der
Landwehr erstes und zweites Aufgebot eingeteilt.

2. Übertritt in den Landsturm, bei der Infanterie unter Belassung
beim Grenzschutz oder bei der Territorial-Infanterie; die 1901 geborenen Haupt-
leute; die 1905 geborenen Subalternoffiziere; die Unteroffiziere aller Grade, die
Gefreiten und Soldaten des Jahrganges 1905.

3. Übertritt in den Hilfsdienst: Die 1893 geborenen Hauptleute und
Subalternoffiziere; die Unteroffiziere aller Grade, die Gefreiten und Soldaten des

Jahrganges 1897.
4. Austritt aus der Wehrpflicht. Vorbehaltlich die Bestimmungen der

Luftschutzpflicht: die Offiziere aller Grade des Jahrganges 1885. Mit ihrem Ein-
Verständnis können sie über die Altersgrenze hinaus verwendet werden. Für
Hauptleute und Subalternoffiziere gilt dies nur insoweit, als hiefür eine dringende
dienstliche Notwendigkeit vorliegt oder sofern die betreffenden Offiziere dies aus-
drücklich wünschen; die Unteroffiziere, Gefreiten und Soldaten aller Truppen
und Hilfsdienstgattungen des Jahrganges 1885, sofern sie nicht auf Grund einer
schriftlichen Verpflichtung als Freiwillige in ihrer bisherigen Hilfsdienstgattung
eingeteilt bleiben.
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